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Kommunalverwaltung

ZWECKVERBAND ZUR GEMEINSAMEN ABWASSER-
BESEITIGUNG IN DEN GEMEINDEN RUND UM DEN 
STARNBERGER SEE

Satzung zur Neufassung der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) des 
Zweckverbandes zur gemeinsamen Abwasserbeseiti-
gung in den Gemeinden rund um den Starnberger See 
(Abwasserverband Starnberger See)

Vom 19. April 2018

Aufgrund von Art. 22 Abs. 2, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG), 
Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und Art. 5, 
8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt 
der Abwasserverband Starnberger See (im Folgenden 
auch „Abwasserverband“ genannt) folgende Satzung zur 
Neufassung seiner Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung:

§ 1 
Beitragserhebung

Der Abwasserverband erhebt zur Deckung seines Auf-
wands für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung 
einen Beitrag.

§ 2 
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich 
genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben 
sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine 
entsprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen 
aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die 
Entwässerungseinrichtung besteht oder

2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung nach 
§ 7 EWS – an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich 
angeschlossen sind.

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des 
Beitragstatbestands. 2Ändern sich die für die Beitragsbe-
messung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 
Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld 
mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist 
der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung 
erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten 
dieser Satzung.

§ 4 
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder 
Erbbauberechtigter ist.

§ 5 
Beitragsmaßstab

(1)	 Der	Beitrag	wird	nach	der	Geschossfläche	der	vorhan-
denen Gebäude berechnet.

(2) 1Die	Geschossfläche	ist	nach	den	Außenmaßen	der	Ge-
bäude in allen Geschossen zu ermitteln. 2Keller werden mit 
der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden 
nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 4Gebäude 
oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer 
Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutz-
wasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen 
werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht 
für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die 
Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 5Balkone, 
Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und 
soweit	sie	über	die	Gebäudefluchtlinie	hinausragen.

(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung 
ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebau-
ten	Grundstücken	wird	als	Geschossfläche	ein	Viertel	der	
Grundstücksfläche	in	Ansatz	gebracht.	2Bei Grundstücken 
im Sinne des Satzes 1 von mindestens 2.000,00 m² Fläche 
(übergroße Grundstücke), die in unbeplanten Gebieten ge-
legen	sind,	wird	als	Geschossfläche	ein	Fünftel,	mindestens	
jedoch eine Fläche von 500,00 m², in Ansatz gebracht. 
3Grundstücke, bei denen die für die Beitragsbemessung 
maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im 
Sinne des Satzes 1.

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen 
Änderung der für die Beitragsmessung maßgeblichen 
Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine 
Beitragspflicht	entsteht	insbesondere

– im	Fall	der	Geschossflächenvergrößerung	für	die	zu-
sätzlich	geschaffenen	Geschossflächen,	

– im Fall der Vergrößerung eines unbebauten Grund-
stücks	für	die	zusätzlichen	fiktiven	Flächen	im	Sinne	von	
§ 5 Abs. 2 Sätze 1 und 2, soweit für diese bisher noch keine 
Beiträge geleistet wurden, 

– im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitrags-
freien Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 
Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraus-
setzungen für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag 
nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so 
wird der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 2 berücksich-
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tigten	Geschossflächen	neu	 berechnet.	 2Dieser Beitrag 
ist nachzuentrichten. 3Ergibt die Gegenüberstellung ein 
Weniger	an	Geschossflächen,	so	 ist	 für	die	Berechnung	
des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, 
nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 3Die 
Nachberechnung wird nicht ausgelöst, wenn das Grund-
stück mit einem anschlussbedarfsfreien Gebäude mit einer 
Geschossfläche	von	weniger	als	5	%	der	Grundstücksfläche	
bebaut wird, es sei denn, das Gebäude ist tatsächlich an 
die Schmutzwasserableitung angeschlossen.

(6) Bei einem Grundstück, für das ein Herstellungsbeitrag, 
jedoch weder eine Kostenerstattung noch ein Beitragsanteil 
für den Grundstücksanschluss im öffentlichen Straßen-
grund geleistet worden ist, wird für die bereits veranlagten 
Geschossflächen	ein	 zusätzlicher	Beitrag	entsprechend	
der in § 6 bestimmten Abstufung erhoben.

§ 6 
Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt 

pro	m²	Geschossfläche	14,41	€.

(2) Bei einem Grundstück, für das der Aufwand für den 
Grundstücksanschluss im Sinne von § 3 EWS in vollem 
Umfang vom Grundstückseigentümer getragen worden ist, 
beträgt der abgestufte Beitrag in den Fällen der Nacherhe-
bung	für	zusätzliche	Geschossflächen	

pro	m²	Geschossfläche	14,27	€.

(3) In den Nacherhebungsfällen einer nachträglichen Be-
bauung wird ein zusätzlicher Beitrag nach Maßgabe von 
Abs. 1 erhoben.

§ 7 
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig.

§ 7a 
Beitragsablösung

1Der	Beitrag	kann	vor	dem	Entstehen	der	Beitragspflicht	
abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Beitrages. 3Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Ver-
besserung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 
sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im 
Sinne des § 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der 
auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der 
Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen 
Höhe zu erstatten.

(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der 
jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere 
Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Ge-
samtschuldner. 2Im Übrigen gilt § 7 entsprechend.

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen 
abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9 
Gebührenerhebung

Der Abwasserverband erhebt für die Benutzung der Ent-
wässerungseinrichtung Schmutzwassergebühren gem. 
§ 10a und Niederschlagswassergebühren gem. § 10b. 

§ 10a 
Schmutzwassergebühr

(1) 1Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze nach der Menge der Abwässer 
berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den 
angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. 2Die 
Gebühr	beträgt	3,26	€	pro	Kubikmeter	Schmutzwasser.

(2) 1Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus 
der Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigenge-
winnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich 
der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder 
zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht 
nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 2Die Wassermengen wer-
den durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 3Sie sind vom 
Abwasserverband zu schätzen, wenn

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung 
nicht ermöglicht wird, oder

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein 
Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht an-
gibt, oder

4. der	Gebührenpflichtige	der	Aufforderung	zur	Angabe	
seines Wasserverbrauches nicht oder nicht fristgemäß 
nachkommt.

4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Was-
serzähler erfasst, wird als dem Grundstück aus der Eigen-
gewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 
15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 01.07. 
mit Wohnsitz (Haupt-, Nebenwohnsitz) auf dem heran-
zuziehenden Grundstück gemeldet ist, angesetzt. 5Diese 
pauschale Wassermenge wird neben der tatsächlich aus 
der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen Was-
sermenge angesetzt. 6Für die pauschale sowie die tatsäch-
lich abgenommene Wassermenge werden insgesamt nicht 
weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner angesetzt. 7In 
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begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere Schät-
zungen möglich. 8Es	steht	dem	Gebührenpflichtigen	frei,	
den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu 
führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehal-
tenen	Wassermengen	obliegt	 dem	Gebührenpflichtigen.	
2Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Was-
serzähler	zu	führen,	die	der	Gebührenpflichtige	auf	eigene	
Kosten fest zu installieren hat. 3Bei landwirtschaftlichen 
Betrieben mit Viehhaltung gilt für jede Großvieheinheit 
eine Wassermenge von 20 m³ pro Jahr als nachgewiesen. 
4Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene 
Viehzahl. 5Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen;	er	kann	beispielsweise	durch	Vorlage	des	
Bescheides der Tierseuchenkasse erbracht werden.

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und

b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte 
Wasser.

(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug 
auch insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ 
pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 01.07. mit 
Wohnsitz (Haupt-, Nebenwohnsitz) auf dem heranzuzie-
henden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. 
2In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere 
betriebsbezogene Schätzungen möglich.

§ 10b
Niederschlagswassergebühr

(1) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den 
überbauten und den befestigten Flächen des Grundstücks, 
von denen aus Niederschlagswasser in die Entwässerungs-
einrichtung	eingeleitet	wird	oder	abfließt.

(2) Als befestigt im Sinne des Abs. 1 gilt jeder Teil der 
Grundstücksfläche, dessen Oberfläche so beschaffen 
ist, dass Niederschlagswasser vom Boden nicht oder nur 
unwesentlich aufgenommen werden kann, d. h. insbeson-
dere	Betondecken,	bituminöse	Decken,	Pflasterungen	und	
Plattenbeläge.

(3) Die nach den Absätzen 2 und 3 ermittelten Grund-
stücksflächen	werden	 bei	 der	 Festsetzung	 der	Nieder-
schlagswassergebühr mit dem jeweils zutreffenden 
Abflussbeiwert	multipliziert.	Das	Ergebnis	wird	 auf	 volle	
Quadratmeter	abgerundet.	Der	Abflusswert	wird	wie	folgt	
festgesetzt: 

a) Bebaute	Flächen	(Dachflächen):	

•	 Normaldach 1,0: Schräg- und Flachdächer aus Ziegel, 
Metall und Bitumenbahnen 

•	 Gründach	 0,5:	Dächer	mit	 geschlossener	Pflanzen-
decke (Aufbau größer 10 cm) 
 

b) Befestigte Flächen (Wege, Vorplätze, Terrassen): 

•	 vollversiegelt	 1,0:	Asphalt,	 Beton,	 Verbundpflaster,	
Plattenbeläge mit einer Fuge kleiner als 2 cm
 
•	 teilversiegelt	0,5:	Rasengittersteine,	Ökopflaster,	Plat-
tenbeläge mit einer Fugenbreite ab 2 cm 

(4) 1Überbaute und befestigte Flächen bleiben unberück-
sichtigt, wenn dort anfallendes Niederschlagswasser der 
öffentlichen Entwässerungsanlage ferngehalten wird und  
z. B. über eine den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechende Versickerungsanlage oder Einleitung in 
ein	Oberflächengewässer	eine	andere	Vorflut	erhält.	2Wenn 
ein Notüberlauf der Versickerungsanlage in die öffentliche 
Entwässerungsanlage besteht, werden die Flächen hälftig 
herangezogen.

(5) 1Wird Niederschlagswasser von überbauten und befe-
stigten Flächen in einer Zisterne größer 1 m3 gesammelt, 
fallen für diese Flächen keine Niederschlagswasserge-
bühren an. 2Besteht ein Überlauf von der Sammelvorrich-
tung an die öffentliche Entwässerungsanlage, werden die 
Flächen hälftig angerechnet. 3Wird die Zisterne auch zur 
Brauchwasserversorgung genutzt und die eingeleitete 
Wassermenge über Wasserzähler ermittelt sowie dabei 
über die Schmutzwassergebühr abgerechnet, werden die 
Flächen nicht angerechnet.

(6) Wenn die überbaute und befestigte Fläche des jeweils 
zu veranlagenden Grundstücks 10 m² insgesamt nicht über-
steigt, wird keine Niederschlagswassergebühr erhoben.

(7) 1Der Gebührenschuldner hat dem Abwasserverband auf 
Anforderung innerhalb eines Monats eine Aufstellung der 
für die Berechnung der Gebühr nach den Absätzen 1 bis 5 
maßgeblichen Flächen einzureichen. 2Maßgebend sind die 
Verhältnisse am ersten Tag des Veranlagungszeitraums. 
3Änderungen der Gebührenberechnung zugrundeliegenden 
Flächen hat der Gebührenschuldner auch ohne Aufforde-
rung binnen eines Monats nach Eintritt der Änderung dem 
Abwasserverband mitzuteilen. 4Sie werden im folgenden 
Veranlagungszeitraum berücksichtigt. 

(8)	 Kommt	der	Gebührenschuldner	seinen	Pflichten	nach	
Abs. 7 nicht fristgerecht oder unvollständig nach, so kann 
der Abwasserverband die maßgeblichen Flächen schätzen.

(9)	 Die	Niederschlagswassergebühr	beträgt	0,99	€	pro	m²	
pro Jahr.

§ 11 
Gebührenabschläge 

1Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinne des § 10a 
dieser Satzung in die Entwässerungsanlage eine Vorklä-
rung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt, so ermäßigen sich die Schmutzwas-
sergebühren um die Hälfte. 2Dies gilt nicht für Grundstücke 
mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, bei denen die 
Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die 
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Abwässer dem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad 
oder der üblichen Verschmutzungsart der eingeleiteten 
Abwässer entsprechen.

§ 12 
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung 
von Schmutzwasser in die Entwässerungsanlage.

(2) 1Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit 
Beginn des Kalendermonats, der auf den Zeitpunkt der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. ²Der 
Kalendermonat wird im erstmals ergehenden Bescheid 
bestimmt. 3Im Übrigen entsteht die Niederschlagswasser-
gebühr mit dem Beginn eines jeden Monats in Höhe eines 
Zwölftels der Jahresgebührenschuld neu. 

§ 13
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks 
oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich be-
rechtigt ist.

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück	befindlichen	Betriebs.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 14a
Abrechnung, Fälligkeit und Vorauszahlung der Schmutz-
wassergebühr

(1) 1Die Einleitung des Schmutzwassers wird jährlich 
abgerechnet. 2Auf die Gebührenschuld sind jeweils drei 
Vorauszahlungen in Höhe von jeweils einem Drittel der 
Jahresrechnung des Vorjahres zu leisten. 3Fehlt eine solche 
Vorjahresabrechnung, so setzt der Abwasserverband die 
Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahres-
gesamteinleitung fest.

(2) 1Die für den abgerechneten Verbrauch festgesetzten 
Nachforderungen werden einen Monat nach Bekanntga-
be des Gebührenbescheids fällig. 2Die Vorauszahlungen 
werden zu den jeweils im Gebührenbescheid festgesetzten 
Terminen fällig.

§ 14b
Abrechnung und Fälligkeit der Niederschlagswassergebühr

(1) 1Die Einleitung des Niederschlagswassers wird jährlich 
abgerechnet. 

(2) 1Die Niederschlagswassergebühr wird einen Monat 
nach Bekanntgabe des jeweiligen Gebührenbescheids 
fällig.

(3) 1Auf Antrag des Gebührenschuldners kann die für das 
Kalenderjahr veranlagte Gebührenschuld abweichend von 

Absatz 2 in vier gleichen Raten jeweils zum 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November entrichtet werden. 
2Die Ratenzahlung erfolgt zinslos. 3Der Antrag muss späte-
stens bis zum 30. September des vorangegangenen Kalen-
derjahres gestellt werden. 4Die beantragte Zahlungsweise 
bleibt so lange maßgebend, bis ihre Änderung beantragt 
wird; die Änderung muss spätestens bis zum 30. September 
des vorangegangenen Kalenderjahres beantragt werden.

§ 15
Pflichten	der	Beitrags-	und	Gebührenschuldner

Die	Beitrags-	und	Gebührenschuldner	sind	verpflichtet,	dem	
Abwasserverband für die Höhe der Abgabe maßgebliche 
Veränderungen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter 
Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 16
Datenschutz

Die für die Kalkulation von Abgaben erforderliche Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den einschlägigen 
Bestimmungen des Datenschutzrechts, insbesondere des 
Bundesdatenschutzgesetzes und des Bayerischen Daten-
schutzgesetzes. 

§ 17 
Inkrafttreten

1. Diese Satzung tritt am 1. Juli 2018 in Kraft, spätestens 
jedoch einen Tag nach ihrer Bekanntmachung.
 
2. Gleichzeitig tritt die Satzung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. Dezember 2013 (OBABl S. 366), 
zuletzt geändert durch Satzung vom  21. April 2016 (OBABl 
S. 179), außer Kraft.

Starnberg, 19. April 2018
Abwasserverband Starnberger See

Rupert Monn
Verbandsvorsitzender
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ZWECKVERBAND STAATLICHES LISE-MEITNER-GYM-
NASIUM UNTERHACHING

Satzung zur Neufassung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Staatliches Lise-Meitner-Gymnasium 
Unterhaching 

Vom 3. Mai 2018

Der Zweckverband Staatliches Lise-Meitner-Gymnasium 
Unterhaching erlässt folgende Satzung zur Änderung und 
Neufassung seiner Verbandssatzung:

A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Name und Sitz

(1) Der Zweckverband führt den Namen
“Zweckverband Staatliches Lise-Meitner-Gymnasium 
Unterhaching“.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Unterhaching.

§ 2
Verbandsmitglieder

(1) Verbandsmitglieder sind

a) die Gemeinde Unterhaching

b) der Landkreis München

c) die Gemeinde Taufkirchen

(2) Weitere Gebietskörperschaften können in den Zweck-
verband aufgenommen werden.

§ 3
Aufgabe und Wirkungskreis

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, für ein staatliches 
Gymnasium in Unterhaching die erforderlichen Gebäude 
zu schaffen sowie den Aufwand nach dem jeweils gelten-
den	Schulfinanzierungsgesetz	zu	tragen.	Die	Schule	soll	
Schüler beiderlei Geschlechts, insbesondere aus den Ge-
meinden Unterhaching und Taufkirchen und dem Landkreis 
München aufnehmen.

(2) Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes 
ergibt sich aus der Erfüllung seiner Aufgabe nach Absatz 1.
 
§ 4
Gemeinnützigkeit

(1) Der Zweckverband verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar nur den in § 3 dieser Satzung festgelegten gemein-
nützigen Zweck. Der Zweckverband ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Mittel des Zweckverbandes dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Verbands-
mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des Zweckverbandes.

(3) Die Verbandsmitglieder erhalten beim Ausscheiden 
aus	dem	Zweckverband	oder	bei	der	Auflösung	des	Zweck-
verbandes nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile 
und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen.

(4) Der Zweckverband darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Verbandszweck fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

(5)	 Bei	Auflösung	des	Zweckverbandes	ist	das	Vermögen	
für steuerlich begünstigte Zwecke zu verwenden. Ein künf-
tiger Beschluss des Zweckverbandes über die Verwendung 
des Vermögens darf erst nach Einwilligung des Finanzam-
tes ausgeführt werden.

B. Verfassung und Verwaltung

§ 5
Verbandsorgane

Organe des Zweckverbandes sind

a) die Verbandsversammlung

b) der Verbandsvorsitzende

c) der Verbandsausschuss

§ 6
Zusammensetzung der Verbandsversammlung, Rechts-
stellung der Verbandsräte

(1) In die Verbandsversammlung entsendet die Gemeinde 
Unterhaching vier, die Gemeinde Taufkirchen drei, und der 
Landkreis München vier Verbandsräte.

(2) Die Verbandsräte der Gemeinden Unterhaching und 
Taufkirchen und des Landkreises München haben je eine 
Stimme in der Verbandsversammlung. Die Stimmen der 
Verbandsräte des Landkreises München können nur 
einheitlich abgegeben werden. Zu diesem Zweck haben 
sich die Verbandsräte des Landkreises München vor der 
Abstimmung über die Art der Stimmabgabe zu einigen. 
Kommt die Einigung nicht zustande, so entscheidet die 
Mehrheit der anwesenden Verbandsräte des Landkreises 
München. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Landrat, 
falls er Verbandsrat ist; ist der Landrat nicht Verbandsrat, so 
entscheidet ein vom Landkreis München zu bestimmender 
Verbandsrat.

(3) Der Verbandsvorsitzende, Stellvertreter und die übri-
gen Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. Ihre Entschädi-
gung richtet sich nach Art. 30 Abs. 2 KommZG.
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(4) Für die Amtszeit der Verbandsräte gilt die Regelung 
des Art. 31 Abs. 4 KommZG.

§ 7
Einberufung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wird vom Verbandsvorsit-
zenden unter Angabe der Tagesordnung, des Ortes und 
der Zeit der Sitzung schriftlich oder elektronisch einberufen. 
Die Einladung muss so rechtzeitig erfolgen, dass zwischen 
ihrem Zugang und dem Tag der Sitzung ein Zeitraum von 
mindestens einer Woche liegt. In dringenden Fällen kann 
der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 24 Stunden ab-
kürzen; die Abkürzung der Frist auf weniger als drei Tage 
ist auf Fälle unabweisbarer Notwendigkeit zu beschränken.

(2) Die Verbandsversammlung muss mindestens einmal 
jährlich einberufen werden. Sie muss ferner einberufen wer-
den, wenn es ein Drittel der Verbandräte unter Angabe der 
Beratungsgegenstände beantragt. Ebenso können diese 
Verbandsräte beantragen, dass bestimmte Beratungsge-
genstände in die Einladung nach Absatz 1 aufgenommen 
werden.

(3) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde haben das Recht, 
an der Verbandsversammlung teilzunehmen. Auf Antrag 
ist ihnen das Wort zu erteilen.

(4) Der für Schulangelegenheiten zuständige Referent 
des Landratsamtes München und der Schulleiter können 
zu den Sitzungen eingeladen und dort angehört werden.

(5) Die Sitzungen der Verbandsversammlung werden vom 
Verbandsvorsitzenden oder – im Falle seiner Verhinderung 
– vom stellvertretenden Verbandsvorsitzenden geleitet.  
Er bestimmt zur Aufnahme der Niederschrift einen Proto-
kollführer, der nicht Mitglied der Verbandsversammlung 
sein muss.

§ 8
Zuständigkeiten der Verbandsversammlung

(1) Die Aufgaben des Zweckverbandes werden von der 
Verbandsversammlung wahrgenommen, soweit nicht nach 
dem KommZG, der Verbandssatzung oder den besonderen 
Beschlüssen der Verbandsversammlung der Verbandsvor-
sitzende, der Verbandsausschuss oder ein Geschäftsleiter 
selbstständig entscheidet.

(2) Folgende Angelegenheiten können nicht auf den Ver-
bandsvorsitzenden, den Verbandsausschuss, einen ande-
ren beschließenden Ausschuss oder einen Geschäftsleiter 
übertragen werden:

1.) die Entscheidung über die Errichtung und die wesent-
liche Erweiterung der den Verbandsaufgaben dienenden 
Einrichtungen;

2.) die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung 
oder die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen;

3.) die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, über 
die Nachtragshaushaltssatzungen, über Einwendungen 
gegen die Haushaltssatzung und die Nachtrags-haushalts-
satzungen sowie die Beschlussfassung über die Aufnahme 
von	zusätzlichen	Krediten	während	der	vorläufigen	Haus-
haltsführung;

4.) die Beschlussfassung über den Finanzplan;

5.) die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahres-
abschlusses und die Entlastung;

6.) die Wahl des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden, 
die Bestellung der Mitglieder des Verbandsausschusses 
und die Festsetzung von Entschädigungen;

7.)	 die	Bildung,	Besetzung	und	Auflösung	weiterer	Aus-
schüsse;

8.) der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der 
Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung;

9.) die Beschlussfassung über die Änderung der Ver-
bandssatzung,	 die	Auflösung	des	Zweckverbandes	und	
die Bestellung von Abwicklern;

10.) die Bestellung und Abberufung eines Geschäftsleiters;

11.) der Beschluss über eine wiederkehrende, außerschu-
lische Benutzung der Schulanlagen;

12.) der Abschluss von Darlehensverträgen und verwand-
ten Rechtsgeschäften;

13.) die Vergabe von Bauaufträgen und Leistungen mit 
einem	Wert	von	mehr	als	250.000	€.

(3) Beschlüsse nach Absatz 2 Nummer 1, 3, 9 und 13 
bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungs-
mäßigen Stimmenzahl.

§ 8a
Zuständigkeit des Verbandsausschusses

Der Verbandsauschuss ist zuständig für die Vergabe von 
Bauaufträgen und Leistungen mit einem Wert zwischen 
60.000	€	und	250.000	€	(inkl.	gesetzlicher	Mehrwertsteuer),	
soweit diese nicht die Verbandsversammlung beschließt.

§ 9
Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind 
und die erschienenen stimmberechtigten Verbandsräte 
die Mehrheit der Stimmen haben. Wird wegen Beschluss-
unfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der 
Mehrheit der Verbandsräte beruht, eine neue Verbands-
versammlung über denselben Gegenstand innerhalb von 
vier Wochen einberufen, so ist die Verbandsversammlung 
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ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen be-
schlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Einladung 
ausdrücklich hinzuweisen.

(2) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden in 
offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Stimmen gefasst, soweit in dieser Satzung oder durch 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit 
ist der Antrag abgelehnt. Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

(3) Für Wahlen gilt Art. 33 Abs. 3 KommZG.

(4) Über die Verhandlungen der Verbandsversammlung 
ist eine Ergebnisniederschrift aufzunehmen und vom Ver-
bandsvorsitzenden und Protokollführer zu unterzeichnen. 
Abschriften der Niederschrift sind den Verbandsmitgliedern, 
den Verbandsräten und der Aufsichtsbehörde zu übersen-
den.

§ 10
Verbandsvorsitzender

(1) Verbandsvorsitzender ist der jeweilige erste Bürger-
meister der Gemeinde Unterhaching.
Sein oder seine Stellvertreter werden aus der Mitte der 
Verbandsversammlung gewählt.

(2) Der Verbandsvorsitzende beruft die Verbandsver-
sammlung zu den Sitzungen ein und bereitet ihre Beschlüs-
se vor. Er vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversamm-
lung.

(3) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zustän-
digkeit die Angelegenheiten, die nach der Gemeindeord-
nung dem ersten Bürgermeister zukommen. Er vertritt den 
Zweckverband nach außen.

(4) Durch Beschluss der Verbandsversammlung können 
dem Verbandsvorsitzenden unbeschadet des Art. 34 Abs. 2 
KommZG und des § 8 Abs. 2 dieser Satzung weitere An-
gelegenheiten zur selbstständigen Erledigung übertragen 
werden.

(5) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Ver-
bandsvorsitzende eines von der Verbandsversammlung zu 
ernennenden oder einzustellenden Geschäftsleiters und 
weiterer Hilfskräfte bedienen.

§ 10a
Verbandsausschuss

(1) Der Verbandsausschuss besteht aus drei Mitgliedern. 
Die Verbandsversammlung entsendet jeweils einen Ver-
treter eines Verbandsmitgliedes in den Ausschuss. Die 
Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter müssen der 
Verbandsversammlung als Verbandsrat angehören und 
werden durch die Verbandsversammlung ernannt. Über 
den Ausschussvorsitz bestimmt die Verbandsversammlung.

(2) Die Bestellung der Ausschussmitglieder gilt für die 
Dauer der Zugehörigkeit zur Verbandsversammlung. Die 
Bestellten können nur aus wichtigen Gründen von der 
Verbandsversammlung abberufen werden.

(3) Jedes Ausschussmitglied hat im Ausschuss dieselbe 
Stimmenanzahl wie das von ihm vertretene Verbandsmit-
glied in der Verbandsversammlung.

§ 10b
Einberufung des Verbandsausschusses

(1) Für die Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsaus-
schusses gelten die Bestimmungen für die Verbandsver-
sammlung entsprechend.

(2) Die Ladungsfrist bestimmt sich nach § 7 Abs. 1 der 
Verbandssatzung.

§ 11
Geschäftsstelle und Geschäftsleiter

(1) Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle. Die 
Geschäftsstelle wird vom Verbandsvorsitzenden geleitet, 
solange kein Geschäftsleiter durch Beschluss der Ver-
bandsversammlung bestellt ist. Die Geschäftsstelle unter-
stützt den Verbandsvorsitzenden nach seinen Weisungen 
bei den laufenden Verwaltungsgeschäften.

(2) Nach Bestellung eines Geschäftsleiters können die-
sem durch Beschluss der Verbandsversammlung Zustän-
digkeiten des Verbandsvorsitzenden zur selbstständigen 
Erledigung übertragen werden. Der Geschäftsleiter nimmt 
an den Sitzungen der Verbandsversammlung beratend teil.

§ 11a
Dienstkräfte des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von Be-
amten zu sein.

(2) Die Verbandsversammlung ist zuständig,

a) die Beamten des Zweckverbandes zu ernennen, zu 
anderen Dienstherren abzuordnen oder zu versetzen, in 
den Ruhestand zu versetzen und zu entlassen;

b) die Beschäftigten des Zweckverbandes ab der Entgelt-
gruppe 9 einzustellen, höher zu gruppieren und zu kündigen

(3) Die Beschäftigten bis Entgeltgruppe 8 werden vom Ver-
bandsvorsitzenden eingestellt, eingruppiert und entlassen.

(4) Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über 
die Dienstkräfte des Zweckverbandes. Er ist Dienstvorge-
setzter der Beamten.

(5) Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine 
bisherigen Aufgaben auf eine andere juristische Person 
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des öffentlichen Rechts mit Dienstherreneigenschaft über-
gehen, so sind die Beamten und Versorgungsempfänger 
des Zweckverbandes vom Landkreis zu übernehmen.

C. Wirtschafts- und Haushaltsführung

§ 12
Anzuwendende Vorschriften

Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
oder diese Satzung nichts anderes bestimmen, gelten für 
die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverban-
des die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entspre-
chend. Der Zweckverband ist Mitglied des Bayerischen 
Kommunalen Prüfungsverbandes.

§ 13
Deckung des einmaligen Aufwandes

(1) Die Gemeinde Unterhaching stellt das erschlossene 
Schulgrundstück zur Verfügung. 

(2) Zum einmaligen Aufwand einer Schulanlage zählen die 
Kosten für Neu- und Ersatzneubauten, Erweiterungs- und 
Umbaumaßnahmen sowie Generalsanierungen, Aufwen-
dungen für Container und Raumanmietungen, Kosten der 
Erstausstattung und das Schulgrundstück.

(3) Soweit die Gesamtkosten für den einmaligen Aufwand 
nicht durch Zuschüsse, Beihilfen und freiwillige Leistungen 
irgendwelcher Art gedeckt werden, sind sie von den Ver-
bandsmitgliedern wie folgt aufzubringen:

a) Der Landkreis München trägt:

aa)	70	%	 der	 zuweisungsfähigen	Baukosten	 nach	 den	
Richtlinien für die staatlichen Beihilfen zu kommunalen 
Baumaßnahmen; das gilt für die erstmalige Errichtung einer 
Schule, für Erweiterungsbauten (bauliche Erweiterung der 
Nutzfläche	einer	bestehenden	Schule)	und	Ersatzneubau-
ten; 
Das	Schulgrundstück	muss	ohne	 finanzielle	Beteiligung	
des Landkreises eingebracht werden.

bb)	100	%	der	tatsächlichen	Baukosten	bei	Umbaumaßnah-
men und Generalsanierungen – jeweils inkl. energetisch be-
gründeter Baumaßnahmen –, der Kosten von Anlagen zur 
Stromerzeugung mit Nutzung regenerativer Energieträger 
im Eigenbetrieb bei bestehenden Bauten und Neubauten 
sowie der erforderlichen Aufwendungen für Container, 
Raumanmietungen und der Abbruchkosten;

cc)	50	%	der	Zinsen	für	Zwischenfinanzierungen,	die	wegen	
nicht rechtzeitiger Gewährung staatlicher Zuschüsse vom 
Zweckverband aufgenommen werden müssen;

dd)	die	Differenz	zwischen	30	%	und	70	%	der	zuweisungs-
fähigen Baukosten nach den Richtlinien für die staatlichen 

Beihilfen zu kommunalen Baumaßnahmen für die nach 
Art. 10 FAG geförderten Baumaßnahmen des Zweckver-
bandes rückwirkend für die Jahre 1993 (Inbetriebnahme 
ab dem 01.01.1993) bis einschließlich 2017 unter Berück-
sichtigung einer 25-jährigen Abschreibung.
Dabei wird wie folgt vorgegangen:
Es	werden	70	%	der	 zuweisungsfähigen	Baukosten	um	
die Abschreibungsbeträge der jeweiligen Jahre reduziert. 
Die Abschreibung wird linear ermittelt und beginnt mit dem 
Folgejahr der Inbetriebnahme, also frühestens ab dem Jahr 
1994.	Der	so	ermittelte	Betrag	wird	30	%	der	zuweisungs-
fähigen Baukosten ohne Abschreibungen zur Ermittlung 
der Differenz gegenüber gestellt.

b) Die Verbandsgemeinden tragen die übrigen Kosten des 
einmaligen Aufwandes im Sinne des Absatzes 2.

c) Die Abrechnung über die Kosten erfolgt fünf Jahre 
nachdem die Baumaßnahme nach Absatz 3 Buchstabe 
a) aa) dem Schulbetrieb zur Verfügung gestellt wird nach 
folgendem Verteilerschlüssel: Jede Verbandsgemeinde 
trägt den Kostenanteil, der sich aus dem Verhältnis der 
Gesamtschülerzahl ihrer Gemeinde in den vergangenen 
fünf Schuljahren zu der Gesamtschülerzahl aller Verbands-
gemeinden im selben Zeitraum errechnet. Zur Ermittlung 
der Gesamtschülerzahlen sind die jeweils am amtlichen 
Stichtag (1. Oktober) des laufenden Schuljahres vorhan-
denen Schülerzahlen zu addieren.

d) Die Abrechnung über die Kosten der Baumaßnahmen 
nach Absatz 3 Buchstabe a) bb) mit dem Landkreis Mün-
chen erfolgt fünf Jahre nach Fertigstellung der Baumaß-
nahme.
Bei Baumaßnahmen, die innerhalb eines Haushaltsjahres 
abgeschlossen werden bzw. für den Schulbetrieb zur Ver-
fügung stehen, erfolgt die Abrechnung im darauffolgenden 
Haushaltsjahr.
Absatz 4 Satz 1, 3 und 4 gelten entsprechend.

(4) Die Verbandsmitglieder haben im Vorgriff auf ihre 
endgültigen Leistungen nach dem Absatz 3 Abschlagszah-
lungen zu leisten.
Die Abschlagszahlungen sind in der Höhe nach entspre-
chend dem in Absatz 3 Buchstabe c) festgelegten Vertei-
lerschlüssel mit der Maßgabe zu bestimmen, dass sich der 
von den Verbandsgemeinden aufzubringende Anteil nach 
der Schülerzahl zum 1. Oktober des Vorjahres richtet.
Die Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Bau-
fortschritt	als	vorläufige		Umlagen	in	der	Haushaltssatzung	
für jedes Jahr festgesetzt. Sie werden mit der in Rechnung 
Stellung durch den Zweckverband fällig.

(5) Bei Baumaßnahmen nach Absatz 3 Buchstabe a) 
aa), die innerhalb eines  Haushaltsjahres abgeschlossen 
werden bzw. für den Schulbetrieb zur Verfügung stehen,  
erfolgt die Kostenverteilung gemäß Absatz 4 Satz 2.

(6) Die Kostentragung durch den Landkreis München für 
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Baumaßnahmen nach Absatz 3  Buchstabe a) bb), deren 
Kosten	150.000	€	(brutto)	übersteigen,	steht	unter	dem		
Vorbehalt, dass der Landkreis München (Ausschuss für 
Bauen und Schulen) der  Maßnahme vorab zustimmt.

§ 14
Deckung des laufenden Sachbedarfs

(1) Der laufende Sachbedarf umfasst den Aufwand für die 
Bewirtschaftung und den Unterhalt der Schulanlage – auch 
der Einheiten, die nicht schulaufsichtlich genehmigt sind, 
aber der Schule zur Nutzung überlassen werden –, die 
Ersatzbeschaffung und die Ergänzung der Erstausstattung 
und deren Instandhaltung, den Aufwand für das Hausper-
sonal sowie die übrigen regelmäßig wiederkehrenden Auf-
wendungen, die bei staatlichen weiterführenden Schulen 
nach	den	Bestimmungen	des	Schulfinanzierungsgesetzes	
in seiner jeweiligen Fassung vom Schulaufwandsträger 
erbracht werden müssen. Ferner zählen hierzu der not-
wendige Verwaltungsaufwand und die von den Verbands-
mitgliedern beschlossenen Aufwendungen außerhalb des 
Schulfinanzierungsgesetzes	(sog.	freiwillige	Leistungen).

Die Kosten für die Ergänzung der Erstausstattung werden 
erstmals nach fünf Jahren, nachdem die erste Abschluss-
klasse die Schule verlassen hat, übernommen; bei Erwei-
terungs- und Ersatzneubauten erstmals nach zehn Jahren, 
nachdem der Erweiterungs- bzw. Ersatzneubau in Betrieb 
genommen wurde.

Zum laufenden Sachbedarf im Sinne dieser Satzung zählt 
ferner der notwendige Verwaltungsaufwand (sämtlicher 
Personal- und Sachaufwand der Verbandssitzgemeinde, 
Honorarkosten für die externe Unterstützung im Rahmen 
des Bauunterhalts) des Zweckverbandes, der mit einer 
jährlichen Pauschale abgegolten wird.

(2)	 Die	Verwaltungspauschale	wird	auf	75.000	€	im	Jahr	
2016 festgesetzt. Die Pauschale wird jährlich mit einem 
Steigerungssatz	von	2	%	fortgeschrieben.	Das	Ergebnis	
ist kaufmännisch auf die nächsten vollen hundert Euro 
aufzurunden.

(3) Der durch Einnahmen (beispielsweise Gastschulbei-
träge, Zuschüsse und Spenden Dritter) nicht gedeckte 
laufende Bedarf wird vom Landkreis München getragen.

§ 15
Haushaltssatzung

Der Entwurf ist rechtzeitig, jedoch mindestens einen Monat 
vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, den 
Verbandsmitgliedern und den Verbandsräten zuzuleiten.

§ 16
Jahresrechnung und Prüfung

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Rechnung der Ver-
bandsversammlung vor, die sie überprüft (örtliche Rech-
nungsprüfung) und dann feststellt. Die Prüfung kann auf 

Beschluss der Verbandsversammlung ein aus ihrer Mitte 
zu wählender Ausschuss vornehmen. Vor der Prüfung ist 
das Revisionsamt des Landkreises München zu hören. Die 
festgestellte Rechnung braucht nicht öffentlich aufgelegt zu 
werden.

(2) Nach Feststellung der Jahresrechnung beschließt die 
Verbandsversammlung gemäß Art. 102 GO in öffentlicher 
Sitzung	auch	über	die	Entlastung.	Die	Verpflichtung,	die	
überörtliche Rechnungsprüfung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen zu veranlassen, bleibt hiervon unberührt.

§ 17
Kassenverwaltung

Zum Kassenverwalter wird der jeweilige Kassenverwalter 
der Gemeinde Unterhaching bestellt. Er nimmt folgende 
Kassengeschäfte wahr:
Führung der Konten des Zweckverbandes. Zeichnungsbe-
rechtigt sind dafür jeweils zwei Mitarbeiter der Gemeinde-
kasse.

D. Sonstiges

§ 18
Auflösung	des	Zweckverbandes

(1)	 Die	Auflösung	des	Zweckverbandes	erfolgt	durch	Be-
schluss der Verbandsversammlung, der einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl bedarf. 
Hierfür ist außerdem die Genehmigung der Regierung 
von Oberbayern erforderlich (Art. 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
KommZG).

(2)	 Zum	Zeitpunkt	der	Auflösung	des	Zweckverbandes	hat	
die Gemeinde Unterhaching dem Landkreis München und 
der Gemeinde Taufkirchen eine Entschädigung (Zeitwert) 
für die auf dem Schulgrundstück vorhandenen baulichen 
Anlagen nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung an den 
Baukosten	zu	zahlen.	Im	Übrigen	regelt	sich	die	Auflösung	
und die Abwicklung nach Art. 46 und Art. 47 KommZG.

§ 19
Änderungen der Verbandssatzung

Der Beitritt, der Austritt, der Ausschluss und die außeror-
dentliche Kündigung von Verbandsmitgliedern, sowie die 
Änderung der Verbandsaufgabe bedürfen der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde. Sonstige Satzungsänderungen 
sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

§ 20
Bekanntmachung

(1) Diese Satzung und ihre Änderungen werden gemäß 
Art. 21 Abs. 1 Satz 1 und Art. 48 Abs. 3 KommZG im Ober-
bayerischen Amtsblatt amtlich bekanntgemacht.
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(2) Die Verbandsmitglieder sollen in der für die Bekannt-
machung ihrer Satzung vorgesehenen Form auf die Ver-
öffentlichung nach Absatz 1 hinweisen.

(3) Die Veröffentlichung sonstiger Bekanntmachungen 
wird durch die Geschäftsordnung geregelt.

§ 21
Anwendbarkeit des KommZG

Soweit diese Satzung keine abweichenden Bestimmungen 
enthält, sind die Vorschriften des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden.

§ 22
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Zweckverbandes 
Unterhaching in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Februar 2016 (OBABl S. 46) außer Kraft.

Unterhaching, 3. Mai 2018
Zweckverband Staatliches Lise-Meitner-Gymnasium
Unterhaching

Wolfgang Panzer
Verbandsvorsitzender

Die vorstehende Satzung wurde der Regierung von Ober-
bayern mit Schreiben des Zweckverbandes vom 7. Mai 
2018 gemäß Art. 48 Abs. 2 KommZG angezeigt. Sie wird 
hiermit gemäß Art. 48 Abs. 3 KommZG amtlich bekannt 
gemacht.
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REGIERUNG VON OBERBAYERN

33. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunales Dienstleistungszentrum 
Oberland

Vom 16. Mai 2018

Der Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland erlässt folgende Satzung zur Änderung seiner Ver-
bandssatzung:

§ 1 

Die Verbandssatzung vom 11. Januar 2007, amtlich bekannt gemacht im Tölzer Kurier am 21. Januar 2007 und zuletzt 
geändert durch die 32. Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Kommunales Dienstleistungszentrum 
Oberland vom 8. Januar 2018 (OBABl S. 12), wird aufgrund der Art. 18, 19 und 44 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) wie folgt geändert:

1) § 2 Abs. 1 wird um nachfolgende Verbandsmitglieder ergänzt:

aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen
Gemeinde Farchant

aus dem Landkreis München
Gemeinde Hohenbrunn

aus dem Landkreis Weilheim-Schongau
Verwaltungsgemeinschaft	Huglfing für die Gemeinde Oberhausen

aus dem Landkreis Landsberg am Lech
Markt Kaufering

aus dem Landkreis Ostallgäu
Stadt Füssen

2) § 4a Abs. 2 wird wie folgt ergänzt:
„
Gemeinde: Übertragung des 

ruhenden Verkehrs

§4 a Abs. 1  
Ziffer 1

Übertragung des 
fließenden	Verkehrs

§4 a Abs. 1  
Ziffer 2

Übertragung der 
sonstigen Aufgaben

§4 a Abs. 1  
Ziffer 3 und 4

aus dem Landkreis  
Garmisch-Partenkirchen
Gemeinde Farchant X X
aus dem Landkreis
München
Gemeinde Hohenbrunn X X
aus dem Landkreis  
Weilheim-Schongau
Verwaltungsgemeinschaft	Huglfing
für die Gemeinde Oberhausen

X

aus dem Landkreis  
Landsberg am Lech
Markt Kaufering X X
aus dem Landkreis
Ostallgäu
Stadt Füssen X

„
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3) § 4b Abs. 3 wird wie folgt ergänzt:

„Gemeinde Weyarn, Lkr. Miesbach“

4) § 23 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Mitgliedsgemeinden, welche die Leistungen des Zweckverbandes in Anspruch nehmen, haben nachstehende Entgelte 
zu entrichten:

im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs für das Produkt

 01.01. - 31.12.2017  ab 01.01.2018
Sachbearbeitung  3,90 Euro/Fall  5,00 Euro/Fall

Im	Bereich	der	Überwachung	des	fließenden	Verkehrs	für	das	Produkt

 01.01. - 31.12.2017  ab 01.01.2018
Sachbearbeitung  3,90 Euro/Fall  5,00 Euro/Fall

„

5) § 23 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Gemeinden, welche sich über Zweckvereinbarung dem Verband anschließen und die Leistungen in Anspruch nehmen, 
haben nachstehende Entgelte zu entrichten:

im Bereich des ruhenden Verkehrs für das Produkt

 01.01. - 31.12.2017  ab 01.01.2018
Sachbearbeitung  5,90 Euro/Fall  7,00 Euro/Fall

Im	Bereich	der	Überwachung	des	fließenden	Verkehrs	für	das	Produkt

 01.01. - 31.12.2017  ab 01.01.2018
Sachbearbeitung  5,90 Euro/Fall  7,00 Euro/Fall

„

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Bad Tölz, 16. Mai 2018
Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland

Josef Janker
Zweckverbandsvorsitzender

Die vorstehende Satzung wurde mit Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 14. Mai 2018 gemäß Art. 48 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 KommZG unter der Bedingung genehmigt, dass die Stadt Füssen baldmöglich einen entsprechenden Be-
schluss des Stadtrats über den Beitritt zum Zweckverband fasst. Der Beitritt der Stadt Füssen zum Zweckverband wird 
erst mit der Vorlage des Stadtratsbeschlusses an den Zweckverband wirksam. Die Satzung wird hiermit gemäß Art. 48 
Abs. 3 KommZG amtlich bekannt gemacht.
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ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG FÜRSTENFELDBRUCK

 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Fürstenfeldbruck für 
das Haushaltsjahr 2018

I.

Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Fürstenfeldbruck erlässt aufgrund der Art. 55 ff. der 
Landkreisordnung – LKrO –  in Verbindung mit Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – KommZG 
– folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt:

Er schließt

im Verwaltungshaushalt
in	den	Einnahmen	und	Ausgaben	mit	 1.723.280	€

und im Vermögenshaushalt
in	den	Einnahmen	und	Ausgaben	mit	 130.000	€

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen	im	Vermögenshaushalt	werden	nicht	festgesetzt.

§ 4

Die	Umlage	nach	§	14	Abs.	1	der	Verbandssatzung	wird	für	das	Haushaltsjahr	2018	auf	243.380,00	€	festgesetzt.

Der Umlagesatz wird gem. § 14 Abs. 1 der Verbandssatzung für die einzelnen Landkreise wie folgt festgesetzt:

Landkreis: Einwohner
(Stand: 31.12.2013)

% Euro

Fürstenfeldbruck
Starnberg
Dachau
Landsberg

208.272
130.811
144.407
114.926

  34,80
  21,86
  24,13
  19,21

  84.706,00
  53.201,00
  58.731,00
  46.742,00

Gesamt 598.416 100,00 243.380,00

Die	Umlage	nach	§	14	Abs.	2	der	Verbandssatzung	wird	für	das	Haushaltsjahr	2018	auf	1.309.900,00	€	festgesetzt	
(Kosten des Feuerwehranteils der ILS Fürstenfeldbruck). Diese Umlage wird wie folgt verteilt:
30	%	 zu	vier	gleichen	Teilen	(entspricht	25	%	je	Mitgliedslandkreis	aus	30	%)
70	%	 im	Verhältnis	der	jeweiligen	Einwohnerzahlen	der	Mitgliedslandkreise.
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Der Umlagesatz gem. § 14 Abs. 2 der Verbandssatzung wird für die einzelnen Landkreise wie folgt festgesetzt:

Landkreis: Einwohner
(Stand: 31.12.2013)

30	%
Euro

70	%
Euro

100	%
Euro

Fürstenfeldbruck
Starnberg
Dachau
Landsberg

208.272
130.811
144.407
114.926

  98.242,50
  98.242,50
  98.242,50
  98.242,50

319.092,00
200.441,00
221.255,00
176.142,00

   417.334,50
   298.683,50
   319.497,50
   274.384,50

Gesamt 598.416 392.970,00 916.930,00 1.309.900,00

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

II.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gem. Art. 27 und 41 KommZG i. V. m. Art. 59 Abs. 3 LKrO ab dem 
Tag der amtlichen Bekanntmachung eine Woche lang in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Fürstenfeldbruck, Münchner Str. 27, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht aus.

Fürstenfeldbruck, 17. Januar 2018
Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Fürstenfeldbruck 

Thomas Karmasin
Verbandsvorsitzender
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Landesentwicklung

REGIONALER PLANUNGSVERBAND MÜNCHEN

Bekanntmachung

Der Regionale Planungsverband München hält am 
Donnerstag, den 14. Juni 2018 um 10:00 Uhr im Joseph-
Wild-Saal der Handwerkskammer für München und 
Oberbayern, Max-Joseph-Straße 4, 80333 München, seine 
63. Verbandsversammlung ab.

Beratungsgegenstände:

Begrüßung durch Herrn Franz Xaver Peteranderl,
Präsident der Handwerkskammer für München
und Oberbayern

1. Landrat Karl Roth, Verbandsvorsitzender,
 Zusammenarbeit in der Region München

2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans München

3. Änderung der Verbandssatzung und Geschäftsordnung
 - Regionaler Planungsbeirat

4. Wahl des Verbandsvorsitzenden und
 seiner beiden Stellvertreter

5. Schlusswort des neuen Verbandsvorsitzenden

München, 17. Mai 2018

Karl Roth
Verbandsvorsitzender

PLANUNGSVERBAND REGION INGOLSTADT

Bekanntmachung

Am	Freitag,	22.	Juni	2018,	um	8:30	Uhr	findet	im	Großen	
Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Ingolstadt in Ingol-
stadt, Rathausplatz 4, 2. Stock, die nächste Sitzung der 
Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region 
Ingolstadt statt.

Tagesordnung  (öffentliche Sitzung)

TOP 1
Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden

TOP 2
Vortrag des Geschäftsführers Stefan Schmidmeyer, 
Baustoff Recyling Bayern zum Thema „Umgang mit Bau-
abfällen, Bodenaushub und Recylingbaustoffen"

TOP 3
Neuwahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellver-
treter

TOP 4
Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Ingolstadt, 16. Mai 2018
Planungsverband Region Ingolstadt

Dr. Christian Lösel
Oberbürgermeister und
Verbandsvorsitzender
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REGIERUNG VON OBERBAYERN

Gentechnikgesetz;
Genehmigung zweier gentechnischer Anlagen der 
Ludwig-Maximilians-Universität München, in der gen-
technische Arbeiten der Sicherheitsstufe 3 durchge-
führt werden sollen

Bekanntmachung vom 15. Mai 2018
Aktenzeichen 55.1GT-8791.GT_2-1206-4

1. Verfügender Teil der Genehmigung:

Der Ludwig-Maximilians-Universität München, Geschwis-
ter-Scholl-Platz 1, 80539 München, wurde auf Antrag 
die Errichtung zweier gentechnischer Anlagen auf dem 
Standort Feodor-Lynen-Str. 23, 81377 München, in der 
gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe 3 durchgeführt 
werden sollen, und der Betrieb einer dieser gentechnischen 
Anlagen mit Bescheid der Regierung von Oberbayern vom 
9. April 2018, Gz. 55.1GT-8791.GT_2-1206-4, genehmigt.

Bei den genehmigten gentechnischen Arbeiten handelt 
es	sich	um	Untersuchungen	rekombinanter	Immundefizi-
enzviren.

Die Genehmigung wurde mit Auflagen zum Brand-, 
Wasser-, Arbeits- und Umweltschutz versehen.

2. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. 
Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe dieses Bescheides beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München, Bayerstraße 30, 80335 München 
(Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München), 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch 
elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmenden Bedingungen erhoben werden. In der Klage 
müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid bei-
fügen (in Urschrift, in Abschrift oder in Ablichtung), ferner 
zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die 
übrigen Beteiligten.

Umweltfragen Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

•	 Die	Einlegung	eines	Rechtsbehelfs	 per	 einfacher	 e-
mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen.
•	 Nähere	 Informationen	zur	elektronischen	Klageerhe-
bung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen.
•	 Kraft	Bundesrechts	 ist	bei	Prozessverfahren	vor	den	
Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.

3. Zustellung und Kenntnisnahmemöglichkeit:

Eine Ausfertigung dieses Bescheides liegt bis zum 15. Juni 
2018 bei der Regierung von Oberbayern, Maximilianstraße 
39, 80538 München, Zimmer 3225, während der allgemei-
nen Besuchszeiten zur Einsicht aus. Mit Ende der Aus-
legungsfrist gilt der Bescheid als zugestellt.

Der Genehmigungsbescheid kann bis zum Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist von den Beteiligten schriftlich bei der 
Regierung von Oberbayern, Maximilianstraße 39, 80538 
München, unter Angabe des oben genannten Aktenzei-
chens angefordert werden.

München, 15. Mai 2018
Regierung von Oberbayern

Maria Els
Regierungspräsidentin
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